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B R E M I S C H E   B Ü R G E R S C H A F T

Landtag
15. Wahlperiode

Drucksache 15 /1461
21. 04. 03

Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen

Überleitungsbeschleunigungsgesetz

Der Senat hat die Einführung der zweigeteilten Laufbahn im Polizeivollzugsdienst
unumkehrbar beschlossen und hat alle dafür erforderlichen Voraussetzungen ge-
schaffen. Mit dem Gesetz zur beschleunigten Überleitung vom mittleren in den
gehobenen Polizeivollzugsdienst – Überleitungsbeschleunigungsgesetz – soll die
Gerechtigkeitslücke für die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A 9
(Spitzenamt mittlerer Dienst) geschlossen werden („Hauptmeisterproblematik“).
Dafür ist nun eine zeitnahe Regelung erforderlich, weil verstärkt Absolventen der
Hochschule für öffentliche Verwaltung ihren Dienst in den Revieren aufnehmen.
Als Kommissare mit der Besoldungsgruppe A 9 (Eingangsamt gehobener Dienst)
können diese sich auf Beförderungsämter bewerben, was ihren erfahrenen Kolle-
gen wegen des notwendigen Laufbahnwechsels verschlossen wäre.

Darüber hinaus muss der Senat im Rahmen eines Konzeptes auch den weiterhin
im mittleren Dienst tätigen Beamtinnen und Beamten eine verlässliche
Vertrauensbasis für den Übergang in den gehobenen Dienst schaffen.

Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:

1.

Gesetz zur beschleunigten Überleitung vom mittleren in den gehobenen
Polizeivollzugsdienst (Überleitungsbeschleunigungsgesetz)

§ 1

Überleitungsregelungen

(1) Mit Wirkung vom 1. Oktober eines jeden Haushaltsjahres sind Polizeihaupt-
meister (Besoldungsgruppe A 9), die zu diesem Zeitpunkt das 38. Lebensjahr voll-
endet haben sowie mindestens ein Jahr in eine Planstelle der Besoldungsgruppe
A 9 eingewiesen waren, zu Polizeikommissaren (Besoldungsgruppe A 9) überge-
leitet und in eine entsprechende Planstelle eingewiesen.

(2) Während eines Disziplinarverfahrens wird die Überleitung nur dann nicht
wirksam, wenn mindestens eine Gehaltskürzung als Disziplinarmaßnahme zu
erwarten ist. Ist gegen die Beamtin oder den Beamten in einem Disziplinarverfah-
ren rechtskräftig auf Gehaltskürzung oder Versetzung in ein Amt derselben Lauf-
bahn mit geringerem Endgrundgehalt erkannt, wird die Überleitung erst nach
Ablauf der in § 8 Abs. 4 oder § 9 Abs. 3 des Bremischen Disziplinargesetzes
bestimmten Frist mit Wirkung vom 1. Tag des folgenden Kalendermonats wirk-
sam.

(3) Die Mitteilung über die Einweisung in die Planstelle nach Absatz 1 steht der
Aushändigung der Ernennungsurkunde nach § 11 Abs. 3 des Bremischen Beam-
tengesetzes gleich.
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§ 2

Stellenbesetzung

Auf Planstellen für Polizeivollzugsbeamte, die bisher vom mittleren in den geho-
benen Dienst umgewandelt wurden oder künftig umgewandelt werden, dürfen
Beamtinnen und Beamte des mittleren Polizeivollzugsdienstes geführt werden.

§ 3

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft.

2. Der Senat wird aufgefordert, von den bisherigen Rahmenbedingungen ausge-
hend bis zum 1. Oktober 2003 ein Gesamtkonzept für den Übergang des mittleren
Dienstes in den gehobenen Dienst vorzulegen, um Polizeimeistern und Polizei-
obermeistern (Besoldungsgruppe A 7 und A 8) eine verlässliche Perspektive zu
sichern.

Herderhorst, Eckhoff und Fraktion der CDU

Kleen, Böhrnsen und Fraktion der SPD

Dr. Güldner,
Karoline Linnert und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen


